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Gemeinsame Vorschriften über die Sozialversicherung 

 
Artikel I des Gesetzes vom 23. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3845( in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Januar 2006 (BGBl. I S. 86 (466)), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes über das Verfahren des elektronischen Entgeltnachweises vom 28.03.2009 (BGBl I 634) 
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Zweiter Titel 

Beschäftigung und selbständige Tätigkeit 
 
 

§ 7 
Beschäftigung 

 
(1) Beschäftigung ist die nichtselbständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. 

Anhaltspunkte für eine Beschäftigung sind eine Tätigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung 
in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers. 

 
(1a) Eine Beschäftigung besteht auch in Zeiten der Freistellung von der Arbeitsleistung von mehr als 

einem Monat, wenn 
 
1. während der Freistellung Arbeitsentgelt aus einem Wertguthaben nach § 7b fällig ist und 
 
2. das monatlich fällige Arbeitsentgelt in der Zeit der Freistellung nicht unangemessen von dem für 

die vorausgegangenen zwölf Kalendermonate abweicht, in denen Arbeitsentgelt bezogen 
wurde. 

 
Beginnt ein Beschäftigungsverhältnis mit einer Zeit der Freistellung, gilt Satz 1 Nr. 2 mit der 
Maßgabe, dass das monatlich fällige Arbeitsentgelt in der Zeit der Freistellung nicht 
unangemessen von dem für die Zeit der Arbeitsleistung abweichen darf, mit der das Arbeitsentgelt 
später erzielt werden soll. Eine Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt besteht während der Zeit der 
Freistellung auch, wenn die Arbeitsleistung, mit der das Arbeitsentgelt später erzielt werden soll, 
wegen einer im Zeitpunkt der Vereinbarung nicht vorhersehbaren vorzeitigen Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses nicht mehr erbracht werden kann. Die Vertragsparteien können beim 
Abschluss der Vereinbarung nur für den Fall, dass Wertguthaben wegen der Beendigung der 
Beschäftigung auf Grund verminderter Erwerbsfähigkeit, des Erreichens einer Altersgrenze, zu 
der eine Rente wegen Alters beansprucht werden kann, oder des Todes des Beschäftigten nicht 
mehr für Zeiten einer Freistellung von der Arbeitsleistung verwendet werden können, einen 
anderen Verwendungszweck vereinbaren. Die Sätze  1 bis 4 gelten nicht für Beschäftigte, auf die 
Wertguthaben übertragen werden. Bis zur Herstellung einheitlicher Einkommensverhältnisse im 
Inland werden Wertguthaben, die durch Arbeitsleistung im Beitrittsgebiet erzielt werden, getrennt 
erfasst; sind für die Beitrags- oder Leistungsberechnung im Beitrittsgebiet und im übrigen 
Bundesgebiet unterschiedliche Werte vorgeschrieben, sind die Werte maßgebend, die für den Teil 
des Inlandes gelten, in dem das Wertguthaben erzielt worden ist. 

 
(1b) Die Möglichkeit eines Arbeitnehmers zur Vereinbarung flexibler Arbeitszeiten gilt nicht als eine die 

Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber begründende Tatsache im Sinne des §  
1 Abs.  2 Satz  1 des Kündigungsschutzgesetzes. 

 
(2) Als Beschäftigung gilt auch der Erwerb beruflicher Kenntnisse, Fertigkeiten oder Erfahrungen im 

Rahmen betrieblicher Berufsbildung. 
 
(3) Eine Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt gilt als fortbestehend, solange das 

Beschäftigungsverhältnis ohne Anspruch auf Arbeitsentgelt fortdauert, jedoch nicht länger als 
einen Monat. [ab 01.07.2009: Eine Beschäftigung gilt auch als fortbestehend, wenn Arbeitsentgelt 
aus einem der Deutschen Rentenversicherung Bund übertragenen Wertguthaben bezogen wird.] 



Satz 1 gilt nicht, wenn Krankengeld, Krankentagegeld, Verletztengeld, Versorgungskrankengeld, 
Übergangsgeld oder Mutterschaftsgeld oder nach gesetzlichen Vorschriften Erziehungsgeld oder 
Elterngeld bezogen oder Elternzeit in Anspruch genommen oder Wehrdienst oder Zivildienst 
geleistet wird. Satz 1 gilt auch nicht für die Inanspruchnahme von Pflegezeit im Sinne des § 3 des 
Pflegezeitgesetzes. 

 
[bis 30.06.2009: 
(4) Für Personen, die für eine selbständige Tätigkeit einen Zuschuss nach §  421l des Dritten Buches 

beantragen, wird widerlegbar vermutet, dass sie in dieser Tätigkeit als Selbständige tätig sind. Für 
die Dauer des Bezugs dieses Zuschusses gelten diese Personen als selbständig Tätige.] 

 
 

§ 7a 
Anfrageverfahren 

 
(1) Die Beteiligten können schriftlich eine Entscheidung beantragen, ob eine Beschäftigung vorliegt, 

es sei denn, die Einzugsstelle oder ein anderer Versicherungsträger hatte im Zeitpunkt der 
Antragstellung bereits ein Verfahren zur Feststellung einer Beschäftigung eingeleitet. Die 
Einzugsstelle hat einen Antrag nach Satz 1 zu stellen, wenn sich aus der Meldung des 
Arbeitgebers (§ 28a) ergibt, dass der Beschäftigte Ehegatte, Lebenspartner oder Abkömmling des 
Arbeitgebers oder geschäftsführender Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
ist. Über den Antrag entscheidet abweichend von §  28h Abs.  2 die Deutsche 
Rentenversicherung Bund. 

 
(2) Die Deutsche Rentenversicherung Bund entscheidet auf Grund einer Gesamtwürdigung aller 

Umstände des Einzelfalles, ob eine Beschäftigung vorliegt. 
 
(3) Die Deutsche Rentenversicherung Bund teilt den Beteiligten schriftlich mit, welche Angaben und 

Unterlagen sie für ihre Entscheidung benötigt. Sie setzt den Beteiligten eine angemessene Frist, 
innerhalb der diese die Angaben zu machen und die Unterlagen vorzulegen haben. 

 
(4) Die Deutsche Rentenversicherung Bund teilt den Beteiligten mit, welche Entscheidung sie zu 

treffen beabsichtigt, bezeichnet die Tatsachen, auf die sie ihre Entscheidung stützen will, und gibt 
den Beteiligten Gelegenheit, sich zu der beabsichtigten Entscheidung zu äußern. 

 
(5) Die Deutsche Rentenversicherung Bund fordert die Beteiligten auf, innerhalb einer angemessenen 

Frist die Tatsachen anzugeben, die eine Widerlegung begründen, wenn diese die Vermutung 
widerlegen wollen. 

 
(6) Wird der Antrag nach Absatz  1 innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Tätigkeit gestellt und 

stellt die Deutsche Rentenversicherung Bund ein versicherungspflichtiges 
Beschäftigungsverhältnis fest, tritt die Versicherungspflicht mit der Bekanntgabe der Entscheidung 
ein, wenn der Beschäftigte 

 
1. zustimmt und 

 
2. er für den Zeitraum zwischen Aufnahme der Beschäftigung und der Entscheidung eine 

Absicherung gegen das finanzielle Risiko von Krankheit und zur Altersvorsorge vorgenommen 
hat, die der Art nach den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und der 
gesetzlichen Rentenversicherung entspricht. 

 
Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag wird erst zu dem Zeitpunkt fällig, zu dem die 
Entscheidung, dass eine Beschäftigung vorliegt, unanfechtbar geworden ist. 

 
(7) Widerspruch und Klage gegen Entscheidungen, dass eine Beschäftigung vorliegt, haben 

aufschiebende Wirkung. Eine Klage auf Erlass der Entscheidung ist abweichend von §  88 Abs.  1 
des Sozialgerichtsgesetzes nach Ablauf von drei Monaten zulässig. 

 
 



§ 7b 
Wertguthabenvereinbarung 

 
Eine Wertguthabenvereinbarung liegt vor, wenn 
1. der Aufbau des Wertguthabens auf Grund einer schriftlichen Vereinbarung erfolgt, 
2. diese Vereinbarung nicht das Ziel der flexiblen Gestaltung der werktäglichen oder wöchentlichen 

Arbeitszeit oder den Ausgleich betrieblicher Produktions- und Arbeitszeitzyklen verfolgt, 
3. Arbeitsentgelt in das Wertguthaben eingebracht wird, um es für Zeiten der Freistellung von der 

Arbeitsleistung oder der Verringerung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit zu entnehmen, 
4. das aus dem Wertguthaben fällige Arbeitsentgelt mit einer vor oder nach der Freistellung von der 

Arbeitsleistung oder der Verringerung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit erbrachten 
Arbeitsleistung erzielt wird und 

5. das fällige Arbeitsentgelt insgesamt 400 Euro monatlich übersteigt, es sei denn, die Beschäftigung 
wurde vor der Freistellung als geringfügige Beschäftigung ausgeübt. 

 
 

§ 7c 
Verwendung von Wertguthaben  

 
(1) Das Wertguthaben auf Grund einer Vereinbarung nach § 7b kann in Anspruch genommen werden 
 

1. für gesetzlich geregelte vollständige oder teilweise Freistellungen von der Arbeitsleistung oder 
gesetzlich geregelte Verringerungen der Arbeitszeit, insbesondere für Zeiten, 
a) in denen der Beschäftigte nach § 3 des Pflegezeitgesetzes vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 

874, 896) in der jeweils geltenden Fassung einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in 
häuslicher Umgebung pflegt, 

b) in denen der Beschäftigte nach § 15 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes ein Kind 
selbst betreut und erzieht, 

c) für die der Beschäftigte eine Verringerung seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit nach § 
8 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes verlangen kann; § 8 des Teilzeit- und 
Befristungsgesetzes gilt mit der Maßgabe, dass die Verringerung der Arbeitszeit auf die 
Dauer der Entnahme aus dem Wertguthaben befristet werden kann, 

 
2. für vertraglich vereinbarte vollständige oder teilweise Freistellungen von der Arbeitsleistung 

oder vertraglich vereinbarte Verringerungen der Arbeitszeit, insbesondere für Zeiten, 
a) die unmittelbar vor dem Zeitpunkt liegen, zu dem der Beschäftigte eine Rente wegen Alters 

nach dem Sechsten Buch bezieht oder beziehen könnte oder 
b) in denen der Beschäftigte an beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen teilnimmt. 

 
(2) Die Vertragsparteien können die Zwecke, für die das Wertguthaben in Anspruch genommen 

werden kann, in der Vereinbarung nach § 7b abweichend von Absatz 1 auf bestimmte Zwecke 
beschränken. 

 
 

§ 7d 
Führung und Verwaltung von Wertguthaben 

 
(1) Wertguthaben sind als Arbeitsentgeltguthaben einschließlich des darauf entfallenden 

Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag zu führen. Die Arbeitszeitguthaben sind 
in Arbeitsentgelt umzurechnen. 

 
(2) Arbeitgeber haben Beschäftigte mindestens einmal jährlich in Textform über die Höhe ihres im 

Wertguthaben enthaltenen Arbeitsentgeltguthabens zu unterrichten. 
 
(3) Für die Anlage von Wertguthaben gelten die Vorschriften über die Anlage der Mittel von 

Versicherungsträgern nach dem Vierten Titel des Vierten Abschnitts entsprechend, mit der 
Maßgabe, dass eine Anlage in Aktien oder Aktienfonds bis zu einer Höhe von 20 Prozent zulässig 
und ein Rückfluss zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme des Wertguthabens mindestens in der 
Höhe des angelegten Betrages gewährleistet ist. Ein höherer Anlageanteil in Aktien oder 
Aktienfonds ist zulässig, wenn 

 
1. dies in einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrages in einer Betriebsvereinbarung 

vereinbart ist oder 



2. das Wertguthaben nach der Wertguthabenvereinbarung ausschließlich für Freistellungen nach 
§ 7c Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a in Anspruch genommen werden kann. 

 
 

§ 7e 
Insolvenzschutz 

 
(1) Die Vertragsparteien treffen im Rahmen ihrer Vereinbarung nach § 7b durch den Arbeitgeber zu 

erfüllende Vorkehrungen, um das Wertguthaben einschließlich des darin enthaltenen 
Gesamtsozialversicherungsbeitrages gegen das Risiko der Insolvenz des Arbeitgebers vollständig 
abzusichern, soweit 
 
1. ein Anspruch auf Insolvenzgeld nicht besteht und wenn 
2. das Wertguthaben des Beschäftigten einschließlich des darin enthaltenen 

Gesamtsozialversicherungsbeitrages einen Betrag in Höhe der monatlichen Bezugsgröße 
übersteigt. 

In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrages in einer Betriebsvereinbarung kann ein 
von Satz 1 Nr. 2 abweichender Betrag vereinbart werden. 

 
(2) Zur Erfüllung der Verpflichtung nach Absatz 1 sind Wertguthaben unter Ausschluss der 

Rückführung durch einen Dritten zu führen, der im Fall der Insolvenz des Arbeitgebers für die 
Erfüllung der Ansprüche aus dem Wertguthaben für den Arbeitgeber einsteht, insbesondere in 
einem Treuhandverhältnis, das die unmittelbare Übertragung des Wertguthabens in das 
Vermögen des Dritten und die Anlage des Wertguthabens auf einem offenen Treuhandkonto oder 
in anderer geeigneter Weise sicherstellt. Die Vertragsparteien können in der Vereinbarung nach § 
7b ein anderes, einem Treuhandverhältnis im Sinne des Satzes 1 gleichwertiges Sicherungsmittel 
vereinbaren, insbesondere ein Versicherungsmodell oder ein schuldrechtliches Verpfändungs- 
oder Bürgschaftsmodell mit ausreichender Sicherung gegen Kündigung. 

 
(3) Keine geeigneten Vorkehrungen sind bilanzielle Rückstellungen sowie zwischen 

Konzernunternehmen (§ 18 des Aktiengesetzes) begründete Einstandspflichten, insbesondere 
Bürgschaften, Patronatserklärungen oder Schuldbeitritte. 

 
(4) Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten unverzüglich über die Vorkehrungen zum Insolvenzschutz 

in geeigneter Weise schriftlich zu unterrichten, wenn das Wertguthaben die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 
2 genannten Voraussetzungen erfüllt. 

 
(5) Hat der Beschäftigte den Arbeitgeber schriftlich aufgefordert, seinen Verpflichtungen nach den 

Absätzen 1 bis 3 nachzukommen und weist der Arbeitgeber dem Beschäftigten nicht innerhalb 
von zwei Monaten nach der Aufforderung die Erfüllung seiner Verpflichtung zur 
Insolvenzsicherung des Wertguthabens nach, kann der Beschäftigte die Vereinbarung nach § 7b 
mit sofortiger Wirkung kündigen; das Wertguthaben ist nach Maßgabe des § 23b Abs. 2 
aufzulösen. 

 
(6) Stellt der Träger der Rentenversicherung bei der Prüfung des Arbeitgebers nach § 28p fest, dass 
 

1. für ein Wertguthaben keine Insolvenzschutzregelung getroffen worden ist, 
2. die gewählten Sicherungsmittel nicht geeignet sind im Sinne des Absatzes 3, 
3. die Sicherungsmittel in ihrem Umfang das Wertguthaben um mehr als 30 Prozent 

unterschreiten oder 
4. die Sicherungsmittel den im Wertguthaben enthaltenen Gesamtsozialversicherungsbeitrag nicht 

umfassen, 
weist er in dem Verwaltungsakt nach § 28p Abs. 1 Satz 5 den in dem Wertguthaben enthaltenen 
und vom Arbeitgeber zu zahlenden Gesamtsozialversicherungsbeitrag aus. Weist der Arbeitgeber 
dem Träger der Rentenversicherung innerhalb von zwei Monaten nach der Feststellung nach Satz 
1 nach, dass er seiner Verpflichtung nach Absatz 1 nachgekommen ist, entfällt die Verpflichtung 
zur sofortigen Zahlung des Gesamtsozialversicherungsbeitrages. Hat der Arbeitgeber den 
Nachweis nach Satz 2 nicht innerhalb der dort vorgesehenen Frist erbracht, ist die Vereinbarung 
nach § 7b als von Anfang an unwirksam anzusehen; das Wertguthaben ist aufzulösen. 

 
(7) Kommt es wegen eines nicht geeigneten oder nicht ausreichenden Insolvenzschutzes zu einer 

Verringerung oder einem Verlust des Wertguthabens, haftet der Arbeitgeber für den entstandenen 
Schaden. Ist der Arbeitgeber eine juristische Person oder eine Gesellschaft ohne 
Rechtspersönlichkeit haften auch die organschaftlichen Vertreter gesamtschuldnerisch für den 



Schaden. Der Arbeitgeber oder ein organschaftlicher Vertreter haften nicht, wenn sie den 
Schaden nicht zu vertreten haben. 

 
(8) Eine Beendigung, Auflösung oder Kündigung der Vorkehrungen zum Insolvenzschutz vor der 

bestimmungsgemäßen Auflösung des Wertguthabens ist unzulässig, es sei denn, die 
Vorkehrungen werden mit Zustimmung des Beschäftigten durch einen mindestens gleichwertigen 
Insolvenzschutz abgelöst. 

 
(9) Die Absätze 1 bis 8 finden keine Anwendung gegenüber dem Bund, den Ländern, Gemeinden, 

Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts, über deren Vermögen die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht zulässig ist, sowie solchen juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts, bei denen der Bund, ein Land oder eine Gemeinde kraft Gesetzes die 
Zahlungsfähigkeit sichert. 

 
 

§ 7f 
Übertragung von Wertguthaben 

 
[bis 30.06.2009: 
 Bei Beendigung der Beschäftigung kann der Beschäftigte durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 
bisherigen Arbeitgeber verlangen, dass das Wertguthaben nach § 7b auf den neuen Arbeitgeber 
übertragen wird, wenn dieser mit dem Beschäftigten eine Wertguthabenvereinbarung nach § 7b 
abgeschlossen und der Übertragung zugestimmt hat.] 
 
[ab 01.07.2009: 
(1) Bei Beendigung der Beschäftigung kann der Beschäftigte durch schriftliche Erklärung gegenüber 

dem bisherigen Arbeitgeber verlangen, dass das Wertguthaben nach § 7b 
 

1. auf den neuen Arbeitgeber übertragen wird, wenn dieser mit dem Beschäftigten eine 
Wertguthabenvereinbarung nach § 7b abgeschlossen und der Übertragung zugestimmt hat, 

2. auf die Deutsche Rentenversicherung Bund übertragen wird, wenn das Wertguthaben 
einschließlich des Gesamtsozialversicherungsbeitrages einen Betrag in Höhe des Sechsfachen 
der monatlichen Bezugsgröße übersteigt; die Rückübertragung ist ausgeschlossen. 

Nach der Übertragung sind die mit dem Wertguthaben verbundenen Arbeitgeberpflichten vom 
neuen Arbeitgeber oder von der Deutschen Rentenversicherung Bund zu erfüllen. 

 
(2) Im Fall der Übertragung auf die Deutsche Rentenversicherung Bund kann der Beschäftigte das 

Wertguthaben für Zeiten der Freistellung von der Arbeitsleistung und Zeiten der Verringerung der 
vertraglich vereinbarten Arbeitszeit nach § 7c Abs. 1 sowie auch außerhalb eines 
Arbeitsverhältnisses für die in § 7c Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a genannten Zeiten in Anspruch 
nehmen. Der Antrag ist spätestens einen Monat vor der begehrten Freistellung schriftlich bei der 
Deutschen Rentenversicherung Bund zu stellen; in dem Antrag ist auch anzugeben, in welcher 
Höhe Arbeitsentgelt aus dem Wertguthaben entnommen werden soll; dabei ist § 7 Abs. 1a Satz 1 
Nr. 2 zu berücksichtigen. 

 
(3) Die Deutsche Rentenversicherung Bund verwaltet die ihr übertragenen Wertguthaben 

einschließlich des darin enthaltenen Gesamtsozialversicherungsbeitrages als ihr übertragene 
Aufgabe bis zu deren endgültiger Auflösung getrennt von ihrem sonstigen Vermögen 
treuhänderisch. Die Wertguthaben sind nach den Vorschriften über die Anlage der Mittel von 
Versicherungsträgern nach dem Vierten Titel des Vierten Abschnitts anzulegen. Die der 
Deutschen Rentenversicherung Bund durch die Übertragung, Verwaltung und Verwendung von 
Wertguthaben entstehenden Kosten sind vollständig vom Wertguthaben in Abzug zu bringen und 
in der Mitteilung an den Beschäftigten nach § 7d Abs. 2 gesondert auszuweisen. 

 
 

[ab 01.07.2009 bis 31.12.2012: 
§ 7g 

Bericht der Bundesregierung 
 
Die Bundesregierung berichtet den gesetzgebenden Körperschaften bis zum 31. März 2012 über die 
Auswirkungen des Gesetzes zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Absicherung flexibler 
Arbeitszeitregelungen und zur Änderung anderer Gesetze vom 21. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2940), 



insbesondere über die Entwicklung der Inanspruchnahme und Nutzung der Wertguthaben, den 
Umfang und die Kosten der an die Deutsche Rentenversicherung Bund übertragenen Wertguthaben 
und der wegen Insolvenz des Arbeitgebers ersatzlos aufgelösten Wertguthaben und sonstigen 
Arbeitszeitguthaben, und macht gegebenenfalls Vorschläge für eine Weiterentwicklung des 
Insolvenzschutzes.] 

 
 

Dritter Titel 
Arbeitsentgelt und sonstiges Einkommen 

 
 

§ 14 
Arbeitsentgelt 

 
(1) Arbeitsentgelt sind alle laufenden oder einmaligen Einnahmen aus einer Beschäftigung, 

gleichgültig, ob ein Rechtsanspruch auf die Einnahmen besteht, unter welcher Bezeichnung oder 
in welcher Form sie geleistet werden und ob sie unmittelbar aus der Beschäftigung oder im 
Zusammenhang mit ihr erzielt werden. Arbeitsentgelt sind auch Entgeltteile, die durch 
Entgeltumwandlung nach § 1 Abs. 2 Nr. 3des Betriebsrentengesetzes für betriebliche 
Altersversorgung in den Durchführungswegen Direktzusage oder Unterstützungskasse verwendet 
werden, soweit sie 4 vom Hundert der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen 
Rentenversicherung übersteigen. Steuerfreie Aufwandsentschädigungen und die in § 3 Nr. 26 des 
Einkommensteuergesetzes genannten steuerfreien Einnahmen gelten nicht als Arbeitsentgelt. 

  
(2) Ist ein Nettoarbeitsentgelt vereinbart, gelten als Arbeitsentgelt die Einnahmen des Beschäftigten 

einschließlich der darauf entfallenden Steuern und der seinem gesetzlichen Anteil 
entsprechenden Beiträge zur Sozialversicherung und zur Arbeitsförderung. Sind bei illegalen 
Beschäftigungsverhältnissen Steuern und Beiträge zur Sozialversicherung und zur 
Arbeitsförderung nicht gezahlt worden, gilt ein Nettoarbeitsentgelt als vereinbart. 

  
(3) Bei Verwendung eines Haushaltsschecks (§ 28a Abs. 7) gilt der ausgezahlte Betrag zuzüglich der 

durch Abzug vom Arbeitslohn einbehaltenen Steuern als Arbeitsentgelt. 
 
 

§ 15 
Arbeitseinkommen 

 
(1) Arbeitseinkommen ist der nach den allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften des 

Einkommensteuerrechts ermittelte Gewinn aus einer selbständigen Tätigkeit. Einkommen ist als 
Arbeitseinkommen zu werten, wenn es als solches nach dem Einkommensteuerrecht zu bewerten 
ist. 

  
(2) Bei Landwirten, deren Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft nach § 13a des 

Einkommensteuergesetzes ermittelt wird, ist als Arbeitseinkommen der sich aus § 32 Abs. 6 des 
Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte ergebende Wert anzusetzen. 

 
 

§ 16 
Gesamteinkommen 

 
Gesamteinkommen ist die Summe der Einkünfte im Sinne des Einkommensteuerrechts; es umfaßt 
insbesondere das Arbeitsentgelt und das Arbeitseinkommen. 

 
 

§ 17 
Verordnungsermächtigung 

 
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 

zur Wahrung der Belange der Sozialversicherung und der Arbeitsförderung, zur Förderung der 
betrieblichen Altersversorgung oder zur Vereinfachung des Beitragseinzugs, zu bestimmen, 

  



1. dass einmalige Einnahmen oder laufende Zulagen, Zuschläge, Zuschüsse oder ähnliche 
Einnahmen, die zusätzlich zu Löhnen oder Gehältern gewährt werden, und steuerfreie Einnahmen 
ganz oder teilweise nicht als Arbeitsentgelt gelten, 

  
2. dass Beiträge an Direktversicherungen und Zuwendungen an Pensionskassen oder 

Pensionsfonds ganz oder teilweise nicht als Arbeitsentgelt gelten, 
  
3. wie das Arbeitsentgelt, das Arbeitseinkommen und das Gesamteinkommen zu ermitteln und 

zeitlich zuzurechnen sind, 
  
4. den Wert der Sachbezüge nach dem tatsächlichen Verkehrswert im Voraus für jedes 

Kalenderjahr. 
  
Dabei ist eine möglichst weitgehende Übereinstimmung mit den Regelungen des Steuerrechts 
sicherzustellen. 
  
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestimmt im voraus für jedes Kalenderjahr durch 

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Bezugsgröße (§ 18). Das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates auch sonstige aus der Bezugsgröße abzuleitende Beträge zu 
bestimmen. 

 
 

§ 18 
Bezugsgröße 

 
(1) Bezugsgröße im Sinne der Vorschriften für die Sozialversicherung ist, soweit in den besonderen 

Vorschriften für die einzelnen Versicherungszweige nichts Abweichendes bestimmt ist, das 
Durchschnittsentgelt der gesetzlichen Rentenversicherung im vorvergangenen Kalenderjahr, 
aufgerundet auf den nächsthöheren, durch 420 teilbaren Betrag. 

  
(2) Die Bezugsgröße für das Beitrittsgebiet (Bezugsgröße (Ost)) verändert sich zum 1. Januar eines 

jeden Kalenderjahres auf den Wert, der sich ergibt, wenn der für das vorvergangene Kalenderjahr 
geltende Wert der Anlage 1 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch durch den für das Kalenderjahr 
der Veränderung bestimmten vorläufigen Wert der Anlage 10 zum Sechsten Buch 
Sozialgesetzbuch geteilt wird, aufgerundet auf den nächsthöheren, durch 420 teilbaren Betrag. 

  
(3) Beitrittsgebiet ist das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet. 

 
 

§ 18a 
Art des zu berücksichtigenden Einkommens 

 
(1) Bei Renten wegen Todes sind als Einkommen zu berücksichtigen 
  
1. Erwerbseinkommen, 
  
2. Leistungen, die erbracht werden, um Erwerbseinkommen zu ersetzen (Erwerbsersatzeinkommen) 

und 
 
3. Vermögenseinkommen. 
  
Nicht zu berücksichtigen sind 
  
1. steuerfreie Einnahmen nach § 3 des Einkommensteuergesetzes mit Ausnahme der 

Aufstockungsbeträge und Zuschläge nach dessen Nummer 28 und der Einnahmen nach dessen 
Nummer 40 sowie Erwerbsersatzeinkommen nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 und 8 und 

  
2. Einnahmen aus Altersvorsorgeverträgen, soweit sie nach § 10a oder Abschnitt XI des 

Einkommensteuergesetzes gefördert worden sind. 
  
Die Sätze 1 und 2 gelten auch für vergleichbare ausländische Einkommen. 



  
(2) Erwerbseinkommen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 sind Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen und 

vergleichbares Einkommen. Nicht als Erwerbseinkommen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 gelten 
Arbeitsentgeltteile, die durch Entgeltumwandlung bis zu 4 vom Hundert der 
Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung für betriebliche 
Altersversorgung verwendet werden, sowie das Arbeitsentgelt, das eine Pflegeperson von dem 
Pflegebedürftigen erhält, wenn das Entgelt das dem Umfang der Pflegetätigkeit entsprechende 
Pflegegeld im Sinne des § 37 des Elften Buches nicht übersteigt. 

  
(2a) Arbeitseinkommen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 ist die positive Summe der Gewinne oder 

Verluste aus folgenden Arbeitseinkommensarten: 
1. Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft im Sinne der §§ 13, 13a und 14 des 

Einkommensteuergesetzes in Verbindung mit § 15 Abs. 2, 
2. Gewinne aus Gewerbebetrieb im Sinne der §§ 15, 16 und 17 des Einkommensteuergesetzes und 
3. Gewinne aus selbständiger Arbeit im Sinne des § 18 des Einkommensteuergesetzes. 
 
(3) Erwerbsersatzeinkommen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 sind 
1. das Krankengeld, das Verletztengeld, das Versorgungskrankengeld, das Mutterschaftsgeld, das 

Übergangsgeld, das Kurzarbeitergeld, das Winterausfallgeld, das Arbeitslosengeld, das 
Insolvenzgeld und vergleichbare Leistungen, 

2. Renten der Rentenversicherung wegen Alters oder verminderter Erwerbsfähigkeit, die 
Erziehungsrente, die Knappschaftsausgleichsleistung, das Anpassungsgeld für entlassene 
Arbeitnehmer des Bergbaus und Leistungen nach den §§ 27 und 28 des Sozialversicherungs-
Angleichungsgesetzes Saar, 

3. Altersrenten und Renten wegen Erwerbsminderung der Alterssicherung der Landwirte, die an 
ehemalige Landwirte oder mitarbeitende Familienangehörige gezahlt werden, 

4. die Verletztenrente der Unfallversicherung, soweit sie den Betrag übersteigt, der bei gleichem 
Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit als Grundrente nach § 31 in Verbindung mit § 84a Satz 
1 und 2 des Bundesversorgungsgesetzes gezahlt würde; eine Kürzung oder ein Wegfall der 
Verletztenrente wegen Anstaltspflege oder Aufnahme in ein Alters- oder Pflegeheim bleibt 
unberücksichtigt; bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 20 vom Hundert ist ein Betrag in 
Höhe von zwei Dritteln, bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 10 vom Hundert ist ein 
Betrag in Höhe von einem Drittel der Mindestgrundrente anzusetzen, 

5. das Ruhegehalt und vergleichbare Bezüge aus einem öffentlich-rechtlichen Dienst- oder 
Amtsverhältnis oder aus einem versicherungsfreien Arbeitsverhältnis mit Anspruch auf 
Versorgung nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen sowie vergleichbare Bezüge 
aus der Versorgung der Abgeordneten, 

6. das Unfallruhegehalt und vergleichbare Bezüge aus einem öffentlich-rechtlichen Dienst- oder 
Amtsverhältnis oder aus einem versicherungsfreien Arbeitsverhältnis mit Anspruch auf 
Versorgung nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen sowie vergleichbare Bezüge 
aus der Versorgung der Abgeordneten; wird daneben kein Unfallausgleich gezahlt, gilt Nummer 4 
letzter Teilsatz entsprechend, 

7. Renten der öffentlich-rechtlichen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtungen bestimmter 
Berufsgruppen wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit oder Alters, 

8. der Berufsschadensausgleich nach § 30 Abs. 3 bis 11 des Bundesversorgungsgesetzes und 
anderen Gesetzen, die die entsprechende Anwendung der Leistungsvorschriften des 
Bundesversorgungsgesetzes vorsehen, 

9. Renten wegen Alters oder verminderter Erwerbsfähigkeit, die aus Anlass eines 
Arbeitsverhältnisses zugesagt worden sind, 

10. Renten wegen Alters oder verminderter Erwerbsfähigkeit aus privaten Lebens- und 
Rentenversicherungen, allgemeinen Unfallversicherungen sowie sonstige private 
Versorgungsrenten. 

  
Kinderzuschuss, Kinderzulage und vergleichbare kindbezogene Leistungen bleiben außer Betracht. 
Wird eine Kapitalleistung oder anstelle einer wiederkehrenden Leistung eine Abfindung gezahlt, ist 
der Betrag als Einkommen zu berücksichtigen, der bei einer Verrentung der Kapitalleistung oder als 
Rente ohne die Abfindung zu zahlen wäre. 

  
(4) Vermögenseinkommen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 ist die positive Summe der positiven 

oder negativen Überschüsse, Gewinne oder Verluste aus folgenden 
Vermögenseinkommensarten: 

 



1. a) Einnahmen aus Kapitalvermögen im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes, 
b) Einnahmen aus Versicherungen auf den Erlebens- oder Todesfall im Sinne von § 10 Abs. 1 Nr. 
2 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc und dd in der für das Kalenderjahr 2004 geltenden Fassung 
des Einkommensteuergesetzes, wenn die Laufzeit dieser Versicherungen vor dem 1. Januar 2005 
begonnen hat und ein Versicherungsbeitrag bis zum 31. Dezember 2004 entrichtet wurde, es sei 
denn, sie werden wegen Todes geleistet. Zu den Einnahmen gehören außerrechnungsmäßige 
und rechnungsmäßige Zinsen aus den Sparanteilen, die in den Beiträgen zu diesen 
Versicherungen enthalten sind, im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 in der für das Kalenderjahr 2004 
geltenden Fassung des Einkommensteuergesetzes. 
c) Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 des Einkommensteuergesetzes in der ab dem 1. 
Januar 2005 geltenden Fassung sind jeweils die vollen Unterschiedsbeträge zwischen den 
Versicherungsleistungen und den auf sie entrichteten Beiträgen, auch wenn die 
Versicherungsleistungen nach Vollendung des 60. Lebensjahres des Steuerpflichtigen und nach 
Ablauf von zwölf Jahren seit dem Vertragsabschluss ausgezahlt werden. 
 
Bei der Ermittlung der Einnahmen sind die Werbungskosten sowie der Sparerfreibetrag 
abzuziehen, 

  
2. Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung im Sinne des § 21 des Einkommensteuergesetzes 

nach Abzug der Werbungskosten und 
  
3. Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften im Sinne des § 23 des 

Einkommensteuergesetzes, soweit sie mindestens 512 Euro im Kalenderjahr betragen. 
 
 

§ 18b 
Höhe des zu berücksichtigenden Einkommens 

 
(1) Maßgebend ist das für denselben Zeitraum erzielte monatliche Einkommen. Mehrere zu 

berücksichtigende Einkommen sind zusammenzurechnen. Wird die Rente nur für einen Teil des 
Monats gezahlt, ist das entsprechend gekürzte monatliche Einkommen maßgebend. Einmalig 
gezahltes Vermögenseinkommen, gilt als für die dem Monat der Zahlung folgenden zwölf 
Kalendermonate als erzielt. Einmalig gezahltes Vermögenseinkommen ist Einkommen, das einem 
bestimmten Zeitraum nicht zugeordnet werden kann oder in einem Betrag für mehr als zwölf 
Monate gezahlt wird. 

  
(2) Bei Erwerbseinkommen und Erwerbsersatzeinkommen nach § 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 gilt als 

monatliches Einkommen im Sinne von Absatz 1 Satz 1 das im letzten Kalenderjahr aus diesen 
Einkommensarten erzielte Einkommen, geteilt durch die Zahl der Kalendermonate, in denen es 
erzielt wurde. Wurde Erwerbseinkommen neben Erwerbsersatzeinkommen nach § 18a Abs. 3 
Satz 1 Nr. 1 erzielt, sind diese Einkommen zusammenzurechnen; wurden diese Einkommen 
zeitlich aufeinander folgend erzielt, ist das Erwerbseinkommen maßgebend. Die für einmalig 
gezahltes Arbeitsentgelt in § 23a getroffene zeitliche Zuordnung gilt entsprechend. Für die Zeiten 
des Bezugs von Kurzarbeitergeld und Winterausfallgeld ist das dem Versicherungsträger 
gemeldete Arbeitsentgelt maßgebend. Bei Vermögenseinkommen gilt als monatliches Einkommen 
im Sinne von Absatz 1 Satz 1 ein Zwölftel dieses im letzten Kalenderjahr erzielten Einkommens; 
bei einmalig gezahltem Vermögenseinkommen gilt ein Zwölftel des gezahlten Betrages als 
monatliches Einkommen nach Absatz 1 Satz 1. 

  
(3) Ist im letzten Kalenderjahr Einkommen nach Absatz 2 nicht oder nur Erwerbsersatzeinkommen 

nach § 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 erzielt worden, gilt als monatliches Einkommen im Sinne von 
Absatz 1 Satz 1 das laufende Einkommen. Satz 1 gilt auch bei der erstmaligen Feststellung der 
Rente, wenn das laufende Einkommen im Durchschnitt voraussichtlich um wenigstens zehn vom 
Hundert geringer ist als das nach Absatz 2 maßgebende Einkommen; jährliche 
Sonderzuwendungen sind beim laufenden Einkommen mit einem Zwölftel zu berücksichtigen. 
Umfasst das laufende Einkommen Erwerbsersatzeinkommen im Sinne von § 18a Abs. 3 Satz 1 
Nr. 1, ist dieses nur zu berücksichtigen, solange diese Leistung gezahlt wird. 

  
(4) Bei Erwerbsersatzeinkommen nach § 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 bis 10 gilt als monatliches 

Einkommen im Sinne von Absatz 1 Satz 1 das laufende Einkommen; jährliche 
Sonderzuwendungen sind beim laufenden Einkommen mit einem Zwölftel zu berücksichtigen. 

  



(5) Das monatliche Einkommen ist zu kürzen 
 
1. bei Arbeitsentgelt um 40 vom Hundert, jedoch bei 

a) Bezügen aus einem öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnis oder aus einem 
versicherungsfreien Arbeitsverhältnis mit Anwartschaft auf Versorgung nach beamtenrechtlichen 
Vorschriften oder Grundsätzen und bei Einkommen, das solchen Bezügen vergleichbar ist, um 
27,5 vom Hundert, 
b) Beschäftigten, die die Voraussetzungen des § 172 Abs. 1 des Sechsten Buches erfüllen, um 
30,5 vom Hundert; 
das Arbeitsentgelt von Beschäftigten, die die Voraussetzungen des § 172 Abs. 3 des Sechsten 
Buches erfüllen, und Aufstockungsbeträge nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des 
Altersteilzeitgesetzes werden nicht gekürzt, Zuschläge nach § 6 Abs. 2 des 
Bundesbesoldungsgesetzes werden um 7,65 vom Hundert gekürzt,] 

  
2. bei Arbeitseinkommen um 39,8 vom Hundert, bei steuerfreien Einnahmen im Rahmen des 

Halbeinkünfteverfahrens um 24,8 vom Hundert, 
  
3. bei Leistungen nach § 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 um 27,5 vom Hundert, 
  
4. bei Leistungen nach § 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 und 6 um 23,7 vom Hundert, 
  
5. bei Leistungen nach § 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 9 um 17,5 vom Hundert; sofern es sich dabei um 

Leistungen handelt, die der nachgelagerten Besteuerung unterliegen, ist das monatliche 
Einkommen um 21,2 vom Hundert bei Rentenbeginn vor dem Jahre 2011 zu kürzen, 

  
6. bei Leistungen nach § 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 10 um 12,7 vom Hundert, 
  
7. bei Vermögenseinkommen um 25 vom Hundert; bei steuerfreien Einnahmen im Rahmen des 

Halbeinkünfteverfahrens um 5 vom Hundert; Einnahmen aus Versicherungen nach § 18a Abs. 4 
Nr. 1 werden nur gekürzt, soweit es sich um steuerpflichtige Kapitalerträge handelt. 

  
Die Leistungen nach § 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4 sind um den Anteil der vom Berechtigten zu 
tragenden Beiträge zur Sozialversicherung und zur Bundesagentur für Arbeit zu kürzen; die 
verbleibenden Leistungen nach § 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und 3 sind wegen der Steuerbelastung bei 
Rentenbeginn vor dem Jahre 2011 um 3 vom Hundert zu kürzen. Satz 2 gilt entsprechend für 
Berechtigte, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung oder bei einem 
Krankenversicherungsunternehmen versichert sind; für Renten aus der Rentenversicherung gilt § 106 
Abs. 2 bis 4 des Sechsten Buches und für Renten aus der Alterssicherung der Landwirte gilt § 35a 
Abs. 2 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte entsprechend. 
  
(6) Soweit ein Versicherungsträger über die Höhe des zu berücksichtigenden Einkommens 

entschieden hat, ist diese Entscheidung auch für einen anderen Versicherungsträger bindend. 
 
 
 

Zweiter Abschnitt 
Leistungen und Beiträge 

 
Zweiter Titel 

Beiträge 
 

§ 22 
Entstehen der Beitragsansprüche, Zusammentreffen mehrerer Versicherungsverhältnisse 

 
(1) Die Beitragsansprüche der Versicherungsträger entstehen, sobald ihre im Gesetz oder auf Grund 

eines Gesetzes bestimmten Voraussetzungen vorliegen. Bei einmalig gezahltem Arbeitsentgelt 
sowie bei Arbeitsentgelt, das aus Arbeitszeitguthaben abgeleiteten Entgeltguthaben errechnet 
wird, entstehen die Beitragsansprüche, sobald dieses ausgezahlt worden ist. Satz 2 gilt nicht, 
soweit das einmalig gezahlte Arbeitsentgelt nur wegen eines Insolvenzereignisses im Sinne des § 
183 des Dritten Buches vom Arbeitgeber nicht ausgezahlt worden ist oder die Beiträge für aus 
Arbeitszeitguthaben abgeleiteten Entgeltguthaben schon aus laufendem Arbeitsentgelt gezahlt 
wurden. 



 
(2) Treffen beitragspflichtige Einnahmen aus mehreren Versicherungsverhältnissen zusammen und 

übersteigen sie die für das jeweilige Versicherungsverhältnis maßgebliche 
Beitragsbemessungsgrenze, so vermindern sie sich zum Zwecke der Beitragsberechnung nach 
dem Verhältnis ihrer Höhe so zueinander, dass sie zusammen höchstens die 
Beitragsbemessungsgrenze erreichen. Für die knappschaftliche Rentenversicherung und die 
allgemeine Rentenversicherung sind die Berechnungen nach Satz 1 getrennt durchzuführen. 

 
 

§ 23b 
Beitragspflichtige Einnahmen bei flexiblen Arbeitszeitregelungen 

 
(1) Bei Vereinbarungen nach §  7b ist für Zeiten der tatsächlichen Arbeitsleistung und für Zeiten der 

Inanspruchnahme des Wertguthabens nach § 7c das in dem jeweiligen Zeitraum fällige 
Arbeitsentgelt als Arbeitsentgelt im Sinne des §  23 Abs.  1 maßgebend. Im Falle des §  23a Abs.  
3 und 4 gilt das in dem jeweils maßgebenden Zeitraum erzielte Arbeitsentgelt bis zu einem Betrag 
in Höhe der Beitragsbemessungsgrenze als bisher gezahltes beitragspflichtiges Arbeitsentgelt; in 
Zeiten einer Freistellung von der Arbeitsleistung tritt an die Stelle des erzielten Arbeitsentgelts das 
fällige Arbeitsentgelt. 

 
(2) Soweit das Wertguthaben nicht gemäß § 7c verwendet wird, insbesondere 
 

1. nicht laufend für eine Zeit der Freistellung von der Arbeitsleistung oder der Verringerung der 
vertraglich vereinbarten Arbeitszeit in Anspruch genommen wird oder 

2. nicht mehr für solche Zeiten gezahlt werden kann, da das Beschäftigungsverhältnis vorzeitig 
beendet wurde, 

ist als Arbeitsentgelt im Sinne des § 23 Abs. 1 ohne Berücksichtigung einer 
Beitragsbemessungsgrenze die Summe der Arbeitsentgelte maßgebend, die zum Zeitpunkt der 
tatsächlichen Arbeitsleistung ohne Berücksichtigung der Vereinbarung nach § 7b beitragspflichtig 
gewesen wäre. Maßgebend ist jedoch höchstens der Betrag des Wertguthabens aus diesen 
Arbeitsentgelten zum Zeitpunkt der nicht zweckentsprechenden Verwendung des Arbeitsentgelts. 
Zugrunde zu legen ist der Zeitraum ab dem Abrechnungsmonat der ersten Gutschrift auf einem 
Wertguthaben bis zum Zeitpunkt der nicht zweckentsprechenden Verwendung des 
Arbeitsentgelts. [ab 01.07.2009: Bei einem nach § 7f Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 auf die Deutsche 
Rentenversicherung Bund übertragenen Wertguthaben gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend, 
soweit das Wertguthaben wegen der Inanspruchnahme einer Rente wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit, einer Rente wegen Alters oder wegen des Todes des Versicherten nicht mehr in 
Anspruch genommen werden kann.] Wird das Wertguthaben vereinbarungsgemäß an einen 
bestimmten Wertmaßstab gebunden, ist der im Zeitpunkt der nicht zweckentsprechenden 
Verwendung des Arbeitsentgelts maßgebende angepasste Betrag als Höchstbetrag der 
Berechnung zugrunde zu legen. Im Falle der Insolvenz des Arbeitgebers gilt auch als 
beitragspflichtiges Arbeitsentgelt höchstens der Betrag, der als Arbeitsentgelt den gezahlten 
Beiträgen zugrunde liegt. Für die Berechnung der Beiträge sind der für den 
Entgeltabrechnungszeitraum nach den Sätzen [bis 30.06.2009: 7 und 8] [ab 01.07.2009: 8 und 9] 
für den einzelnen Versicherungszweig geltende Beitragssatz und die für diesen Zeitraum für den 
Einzug des Gesamtsozialversicherungsbeitrags zuständige Einzugsstelle maßgebend; für 
Beschäftigte, die bei keiner Krankenkasse versichert sind, gilt § 28i Satz 2 entsprechend. Die 
Beiträge sind mit den Beiträgen der Entgeltabrechnung für den Kalendermonat fällig, der dem 
Kalendermonat folgt, in dem 

 
1. im Fall der Insolvenz die Mittel für die Beitragszahlung verfügbar sind, 
2. das Arbeitsentgelt nicht zweckentsprechend verwendet wird. 

 
Wird durch einen Bescheid eines Trägers der Rentenversicherung der Eintritt von verminderter 
Erwerbsfähigkeit festgestellt, gilt der Zeitpunkt des Eintritts der verminderten Erwerbsfähigkeit als 
Zeitpunkt der nicht zweckentsprechenden Verwendung des bis dahin erzielten Wertguthabens; in 
diesem Fall sind die Beiträge mit den Beiträgen der auf das Ende des 
Beschäftigungsverhältnisses folgenden Entgeltabrechnung fällig. [ab 01.07.2009: Wird eine Rente 
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit in Anspruch genommen und besteht ein nach § 7f Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 an die Deutsche Rentenversicherung Bund übertragenes Wertguthaben, kann der 
Versicherte der Auflösung dieses Wertguthabens widersprechen.] Ist für den Fall der Insolvenz 
des Arbeitgebers ein Dritter Schuldner des Arbeitsentgelts, erfüllt dieser insoweit die Pflichten des 
Arbeitgebers. 

 



(2a) Als Arbeitsentgelt im Sinne des § 23 Abs. 1 gilt im Falle des Absatzes 2 auch der positive Betrag, 
der sich ergibt, wenn die Summe der ab dem Abrechnungsmonat der ersten Gutschrift auf einem 
Wertguthaben für die Zeit der Arbeitsleistung maßgebenden Beträge der jeweiligen 
Beitragsbemessungsgrenze um die Summe der in dieser Zeit der Arbeitsleistung abgerechneten 
beitragspflichtigen Arbeitsentgelte gemindert wird, höchstens der Betrag des Wertguthabens im 
Zeitpunkt der nicht zweckentsprechenden Verwendung des Arbeitsentgelts. [ab 30.06.2009: 
Absatz 2 Satz 4 bis 9] [ab 01.07.2009: Absatz 2 Satz 5 bis 11] findet Anwendung, Absatz 1 Satz 2 
findet keine Anwendung. 

 
(3) Kann das Wertguthaben wegen Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses nicht mehr gemäß 

einer Vereinbarung nach § 7c [ab 01.07.2009: oder § 7f Abs. 2 Satz 1] verwendet werden und ist 
der Versicherte unmittelbar anschließend wegen Arbeitslosigkeit bei einer deutschen Agentur für 
Arbeit als Arbeitsuchender gemeldet und bezieht eine öffentlich-rechtliche Leistung oder nur 
wegen des zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens nicht, sind die Beiträge 
spätestens sieben Kalendermonate nach dem Kalendermonat, in dem das Arbeitsentgelt nicht 
zweckentsprechend verwendet worden ist, oder bei Aufnahme einer Beschäftigung in diesem 
Zeitraum zum Zeitpunkt des Beschäftigungsbeginns fällig, es sei denn, eine zweckentsprechende 
Verwendung wird vereinbart; beginnt in diesem Zeitraum eine Rente wegen Alters oder Todes 
oder tritt verminderte Erwerbsfähigkeit ein, gelten diese Zeitpunkte als Zeitpunkt der nicht 
zweckentsprechenden Verwendung. 

 
(3a) Sieht die Vereinbarung nach § 7b bereits bei ihrem Abschluss für den Fall, dass Wertguthaben 

wegen der Beendigung der Beschäftigung auf Grund verminderter Erwerbsfähigkeit, des 
Erreichens einer Altersgrenze, zu der eine Rente wegen Alters beansprucht werden kann, oder 
des Todes des Beschäftigten nicht mehr für Zeiten einer Freistellung von der Arbeitsleistung oder 
der Verringerung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit verwendet werden können, deren 
Verwendung für Zwecke der betrieblichen Altersversorgung vor, gilt das bei Eintritt dieser Fälle für 
Zwecke der betrieblichen Altersversorgung verwendete Wertguthaben nicht als beitragspflichtiges 
Arbeitsentgelt; dies gilt nicht, 

 
1. wenn die Vereinbarung über die betriebliche Altersversorgung eine Abfindung vorsieht oder 

zulässt oder Leistungen im Fall des Todes, der Invalidität und des Erreichens einer 
Altersgrenze, zu der eine Rente wegen Alters beansprucht werden kann, nicht gewährleistet 
sind oder 

2. soweit bereits im Zeitpunkt der Ansammlung des Wertguthabens vorhersehbar ist, dass es 
nicht für Zwecke nach § 7c [ab 01.07.2009: oder § 7f Abs. 2 Satz 1] verwendet werden kann. 

 
Die Bestimmungen dieses Absatzes finden keine Anwendung auf Vereinbarungen, die nach dem 
13. November 2008 geschlossen worden sind. 

 
(4) Werden Wertguthaben auf Dritte übertragen, gelten die Absätze  2 bis 3a nur für den 

Übertragenden, der die Arbeitsleistung tatsächlich erbringt. 
 
 

Dritter Abschnitt 
Meldepflichten des Arbeitgebers, Gesamtsozialversicherungsbeitrag 

 
Erster Titel 

Meldungen des Arbeitgebers und ihre Weiterleitung 
 

§ 28a 
Meldepflicht 

 
(1) Der Arbeitgeber hat der Einzugsstelle für jeden in der Kranken-, Pflege-, Rentenversicherung oder 

nach dem Recht der Arbeitsförderung kraft Gesetzes versicherten Beschäftigten 
1. bei Beginn der versicherungspflichtigen Beschäftigung, 
2. bei Ende der versicherungspflichtigen Beschäftigung, 
3. (weggefallen) 
4. (weggefallen) 
5. bei Änderungen in der Beitragspflicht, 
6. bei Wechsel der Einzugsstelle, 
7. bei Anträgen auf Altersrenten oder Auskunftsersuchen des Familiengerichts in 

Versorgungsausgleichsverfahren 
8. bei Unterbrechung der Entgeltzahlung, 



9. bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses, 
10. entfällt, 
11. entfällt, 
12. bei einmalig gezahltem Arbeitsentgelt, soweit es nicht in einer Meldung aus anderem Anlass 

erfasst werden kann, 
13. bei Beginn der Berufsausbildung, 
14. bei Ende der Berufsausbildung, 
15. bei Wechsel von einer Betriebsstätte im Beitrittsgebiet zu einer Betriebsstätte im übrigen 

Bundesgebiet oder umgekehrt, 
16. bei Beginn der Altersteilzeitarbeit, 
17. bei Ende der Altersteilzeitarbeit, 
18. bei Änderung des Arbeitsentgelts, wenn die in § 8 Abs. 1 Nr. 1 genannte Grenze über- oder 

unterschritten wird, 
19. bei nach § 23b Abs. 2 bis 3 gezahltem Arbeitsentgelt oder 
20. bei Wechsel von einem Wertguthaben, das im Beitrittsgebiet und einem Wertguthaben, das im 

übrigen Bundesgebiet erzielt wurde, 
eine Meldung durch gesicherte und verschlüsselte Datenübertragung aus systemgeprüften 
Programmen oder mittels maschinell erstellter Ausfüllhilfen zu erstatten. Dies gilt für die Übermittlung 
von Meldungen nach § 97 Abs. 1 entsprechend. 
  
(2) Der Arbeitgeber hat jeden am 31. Dezember des Vorjahres Beschäftigten nach Absatz 1 zu 

melden (Jahresmeldung). 
   
(3) Die Meldungen enthalten für jeden Beschäftigten insbesondere 
1. seine Versicherungsnummer, soweit bekannt, 
2. seinen Familien- und Vornamen, 
3. sein Geburtsdatum, 
4. seine Staatsangehörigkeit, 
5. Angaben über seine Tätigkeit nach dem Schlüsselverzeichnis der Bundesagentur für Arbeit, 
6. die Betriebsnummer seines Beschäftigungsbetriebes, 
7. die Beitragsgruppen, 
8. die zuständige Einzugsstelle und 
9. den Arbeitgeber. 
 
Zusätzlich sind anzugeben 
1. bei der Anmeldung 

a) die Anschrift, 
b) der Beginn der Beschäftigung, 
c) sonstige für die Vergabe der Versicherungsnummer erforderliche Angaben, 
d) die Angabe, ob zum Arbeitgeber eine Beziehung als Ehegatte oder Lebenspartner besteht, 
e) die Angabe, ob es sich um eine Tätigkeit als geschäftsführender Gesellschafter einer 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung handelt, 
f) die Angabe der Staatsangehörigkeit, 

  
2. bei der Abmeldung und bei der Jahresmeldung 

a) eine Namens-, Anschriften- oder Staatsangehörigkeitsänderung, soweit diese Änderung nicht 
schon anderweitig gemeldet worden ist, 
b) das in der Rentenversicherung oder nach dem Recht der Arbeitsförderung beitragspflichtige 
Arbeitsentgelt in Euro, 
c) der Zeitraum, in dem das angegebene Arbeitsentgelt erzielt wurde, 
d) Wertguthaben, die auf die Zeit nach Eintritt der Erwerbsminderung entfallen, 

  
3. entfällt 
  
4. bei der Meldung nach Absatz 1 Nr. 19 

a) das Arbeitsentgelt in Euro, für das Beiträge gezahlt worden sind, 
b) im Falle des § 23b Abs. 2 der Kalendermonat und das Jahr der nicht zweckentsprechenden 
Verwendung des Arbeitsentgelts, im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers jedoch der 
Kalendermonat und das Jahr der Beitragszahlung. 

  
(4) Arbeitgeber haben den Tag des Beginns eines Beschäftigungsverhältnisses spätestens bei 

dessen Aufnahme an die Datenstelle der Träger der Rentenversicherung nach Satz 2 zu melden, 



sofern sie Personen in folgenden Wirtschaftsbereichen oder Wirtschaftszweigen beschäftigen: 
1. im Baugewerbe, 
2. im Gaststätten und Beherbergungsgewerbe, 
3. im Personenbeförderungsgewerbe, 
4. im Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe, 
5. im Schaustellergewerbe, 
6. bei Unternehmen der Forstwirtschaft, 
7. im Gebäudereinigungsgewerbe, 
8. bei Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen beteiligen 
9. in der Fleischwirtschaft. 
 
Die Meldung enthält folgende Angaben über den Beschäftigten: 
1. den Familien- und Vornamen, 
2. die Versicherungsnummer, soweit bekannt, ansonsten die zur Vergabe einer 
Versicherungsnummer notwendigen Angaben (Tag und Ort der Geburt, Anschrift), 
3. die Betriebsnummer des Arbeitgebers und 
4. den Tag der Beschäftigungsaufnahme. 
 
Die Meldung wird in der Stammsatzdatei nach § 150 Abs. 1 und 2 des Sechsten Buches 
gespeichert. Die Meldung gilt nicht als Meldung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1. Sobald die Meldung 
nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bei der Deutschen Rentenversicherung gespeichert wurde, ist die in 
der Stammsatzdatei nach Satz 3 gespeicherte Meldung unverzüglich zu löschen.  

  
(5) Der Arbeitgeber hat dem Beschäftigten den Inhalt der Meldung in Textform mitzuteilen. 
  
(6) Soweit der Arbeitgeber eines Hausgewerbetreibenden Arbeitgeberpflichten erfüllt, gilt der 

Hausgewerbetreibende als Beschäftigter. 
  
(6a) Beschäftigt ein Arbeitgeber, der 
 
1. im privaten Bereich nichtgewerbliche Zwecke oder 
2. mildtätige, kirchliche, religiöse, wissenschaftliche oder gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 10b 

des Einkommensteuergesetzes 
verfolgt, Personen versicherungsfrei geringfügig nach § 8, kann er auf Antrag abweichend von Absatz 
1 Meldungen auf Vordrucken erstatten, wenn er glaubhaft macht, dass ihm eine Meldung auf 
maschinell verwertbaren Datenträgern oder durch Datenübertragung nicht möglich ist. 
  
(7) Der Arbeitgeber erstattet der Einzugsstelle für einen im privaten Haushalt Beschäftigten anstelle 

der Meldung nach Absatz 1 unverzüglich eine vereinfachte Meldung (Haushaltsscheck) mit den 
Angaben nach Absatz 8 Satz 1, wenn das Arbeitsentgelt (§ 14 Abs. 3) aus dieser Beschäftigung 
regelmäßig 400 Euro im Monat nicht übersteigt. Der Arbeitgeber erteilt der Einzugsstelle eine 
Ermächtigung zum Einzug des Gesamtsozialversicherungsbeitrags. Der Haushaltsscheck ist vom 
Arbeitgeber und vom Beschäftigten zu unterschreiben. Die Absätze 2, 3 und 5 gelten nicht. 

  
(8) Der Haushaltsscheck enthält 
1. den Familiennamen, Vornamen, die Anschrift und die Betriebsnummer des Arbeitgebers, 
2. den Familiennamen, Vornamen, die Anschrift und die Versicherungsnummer des Beschäftigten; 

kann die Versicherungsnummer nicht angegeben werden, ist das Geburtsdatum des 
Beschäftigten einzutragen, 

3  die Angabe, ob der Beschäftigte im Zeitraum der Beschäftigung bei mehreren Arbeitgebern 
beschäftigt ist, und 

4.  
a) bei einer Meldung bei jeder Lohn- oder Gehaltszahlung den Zeitraum der Beschäftigung, das 
Arbeitsentgelt (§ 14 Abs. 3) für diesen Zeitraum sowie am Ende der Beschäftigung den Zeitpunkt 
der Beendigung, 
b) bei einer Meldung zu Beginn der Beschäftigung deren Beginn und das monatliche 
Arbeitsentgelt (§ 14 Abs. 3), 
c) bei einer Meldung wegen Änderung des Arbeitsentgelts (§ 14 Abs. 3) den neuen Betrag und 
den Zeitpunkt der Änderung, 
d) bei einer Meldung am Ende der Beschäftigung den Zeitpunkt der Beendigung, 
e) bei Erklärung des Verzichts auf Versicherungsfreiheit nach § 5 Abs. 2 Satz 2 des Sechsten 
Buches den Zeitpunkt des Verzichts. 



  
Bei sich anschließenden Meldungen kann von der Angabe der Anschrift des Arbeitgebers und des 
Beschäftigten abgesehen werden. 
  
(9) Die Absätze 1 bis 8 gelten entsprechend für versicherungsfrei geringfügig Beschäftigte mit der 

Maßgabe, dass für geringfügig Beschäftigte nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 eine Jahresmeldung nicht zu 
erstatten ist. 

 
 

Sechster Abschnitt 
Verfahren des elektronischen Entgeltnachweises 

 
Erster Titel 

Allgemeine Vorschriften 
 

§ 95  
Anwendungsbereich 

 
(1) Das Verfahren zur Erstellung und Verarbeitung des elektronischen Entgeltnachweises findet 

auf folgende Auskünfte, Bescheinigungen und Nachweise (erfasste Nachweise) Anwendung:  
1. Arbeitsbescheinigung nach § 312 des Dritten Buches, 
2. Nebeneinkommensbescheinigung nach § 313 des Dritten Buches, 
3. Auskunft über die Beschäftigung nach § 315 Abs. 3 des Dritten Buches, 
4. Auskünfte über den Arbeitsverdienst zum Wohngeldantrag nach § 23 Abs. 2 des 

Wohngeldgesetzes und 
5. Einkommensnachweise nach § 2 Abs. 7 Satz 4 und § 9 des Bundeselterngeld- und 

Elternzeitgesetzes. 
6.  

(2) Vorschriften, auf Grund derer Einkommen nachzuweisen ist, das nicht nach § 97 Abs. 1 
nachgewiesen wird, bleiben unberührt. 
 
 

§ 96  
Errichtung der Zentralen Speicherstelle  

und der Registratur Fachverfahren 
 

(1) Bei der Datenstelle der Träger der Rentenversicherung (§ 145 Abs. 1 des Sechsten Buches) 
wird eine räumlich, organisatorisch und personell getrennte Zentrale Speicherstelle 
eingerichtet, die die nach § 97 Abs. 1 übermittelten Daten speichert. 

(2)  Der Informationstechnischen Servicestelle der Gesetzlichen Krankenversicherung wird die 
Wahrnehmung der Aufgaben der Registratur Fachverfahren nach § 100 übertragen. Soweit 
sie Aufgaben nach diesem Gesetz wahrnimmt, gilt sie als öffentliche Stelle. 

(3)  Die Übertragung der Datenverarbeitung im Auftrag oder die Übermittlung von Daten a
 bweichend von den Regelungen dieses Gesetzes durch die in den Absätzen 1 und 2 
genannten Stellen ist unzulässig. 

(4)  Die Datenverarbeitungssysteme der Zentralen Speicherstelle und der Registratur 
Fachverfahren müssen voneinander getrennt sein 

 
[...] 

 
 

Achter Abschnitt  
Übergangsvorschriften 

 
 

§ 114 
Einkommen beim Zusammentreffen  

mit Renten wegen Todes 
 

(1) Wenn der versicherte Ehegatte vor dem 1. Januar 2002 verstorben ist oder die Ehe vor diesem 
Tag geschlossen wurde und mindestens ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 geboren ist, sind 
bei Renten wegen Todes als Einkommen zu berücksichtigen: 

  



1. Erwerbseinkommen, 
2. Leistungen, die auf Grund oder in entsprechender Anwendung öffentlich-rechtlicher Vorschriften 

erbracht werden, um Erwerbseinkommen zu ersetzen (Erwerbsersatzeinkommen), mit Ausnahme 
von Zusatzleistungen. 

  
(2) Absatz 1 gilt auch für Erziehungsrenten, wenn der geschiedene Ehegatte vor dem 1. Januar 2002 

verstorben ist oder die geschiedene Ehe vor diesem Tag geschlossen wurde und mindestens 
einer der geschiedenen Ehegatten vor dem 2. Januar 1962 geboren ist sowie für Waisenrenten an 
vor dem 1. Januar 2002 geborene Waisen. 

  
(3) Erwerbsersatzeinkommen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 sind Leistungen nach § 18a Abs. 3 Satz 

1 Nr. 1 bis 8. Als Zusatzleistungen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 gelten Leistungen der öffentlich-
rechtlichen Zusatzversorgungen sowie bei Leistungen nach § 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Teil, der 
auf einer Höherversicherung beruht. 

  
(4) Wenn der versicherte Ehegatte vor dem 1. Januar 2002 verstorben ist oder die Ehe vor diesem 

Tag geschlossen wurde und mindestens ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 geboren ist, ist das 
monatliche Einkommen zu kürzen 

 
1. bei Leistungen nach § 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, die nach den besonderen Vorschriften für die 

knappschaftliche Rentenversicherung berechnet sind, um 25 vom Hundert, 
2. bei Leistungen nach § 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 und 6 um 42,7 vom Hundert und 
3. bei Leistungen nach § 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 um 29 vom Hundert bei Rentenbeginn vor dem 

Jahre 2011. 
  
Dies gilt auch für Erziehungsrenten, wenn der geschiedene Ehegatte vor dem 1. Januar 2002 
verstorben ist oder die geschiedene Ehe vor diesem Tag geschlossen wurde und mindestens einer 
der geschiedenen Ehegatten vor dem 2. Januar 1962 geboren ist sowie für Waisenrenten an vor dem 
1. Januar 2002 geborene Waisen. 
  
(5) Bestand am 31. Dezember 2001 Anspruch auf eine Rente wegen Todes, ist das monatliche 

Einkommen bis zum 30. Juni 2002 zu kürzen 
1. bei Arbeitsentgelt um 35 vom Hundert, bei Arbeitseinkommen um 30 vom Hundert, bei Bezügen 

aus einem öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnis oder aus einem versicherungsfreien 
Arbeitsverhältnis mit Anwartschaften auf Versorgung nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder 
Grundsätzen und bei Einkommen, das solchen Bezügen vergleichbar ist, jedoch nur um 27,5 vom 
Hundert, 

2. bei Leistungen nach § 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, die nach den besonderen Vorschriften für die 
knappschaftlichen Rentenversicherung berechnet sind, um 25 vom Hundert und bei Leistungen 
nach § 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 um 27,5 vom Hundert, 

3. bei Leistungen nach § 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 und 6 um 37,5 vom Hundert. 
 
 

§ 115 
Entgeltumwandlung 

 
aufgehoben 
 
 

§ 116 
Übergangsregelungen für bestehende Wertguthaben 

 
(1) Wertguthaben für Beschäftigte, die am 1. Januar 2009 abweichend von § 7d Abs. 1 als 

Zeitguthaben geführt werden, können als Zeitguthaben oder als Entgeltguthaben geführt werden; 
dies gilt auch für neu vereinbarte Wertguthabenvereinbarungen auf der Grundlage früherer 
Vereinbarungen. 

 
(2) § 7c Abs. 1 findet nur auf Wertguthabenvereinbarungen Anwendung, die nach dem 1. Januar 2009 

geschlossen worden sind. 
 
(3) Für Wertguthabenvereinbarungen nach § 7b, die vor dem 31. Dezember 2008 geschlossen 

worden sind und in denen entgegen § 7e Abs. 1 und 2 keine Vorkehrungen für den Fall der 



Insolvenz des Arbeitgebers vereinbart sind, gilt § 7e Abs. 5 und 6 mit Wirkung ab dem 1. Juni 
2009. 

 
 


